
II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
RESOLUTION 58/53

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 153 Stimmen ohne Gegenstimme bei 23 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)123:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso,
Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gam-
bia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Katar,
Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nauru,
Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman,
Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Salomonen, Sambia, Samoa,
San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychel-
len, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spani-
en, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zen-
tralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Ägypten, Aserbaidschan, China, Indien, Iran (Islamische Re-

publik), Israel, Kasachstan, Kirgisistan, Kuba, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Marokko, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Myanmar, Pakistan, Republik Korea, Russische Föderation, Syrische Arabische
Republik, Tadschikistan, Usbekistan, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam.

58/53. Durchführung des Übereinkommens über das
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstel-
lung und der Weitergabe von Antipersonenminen
und über deren Vernichtung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/54 B vom 1. De-
zember 1999, 55/33 V vom 20. November 2000, 56/24 M
vom 29. November 2001 und 57/74 vom 22. November 2002,

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, das Leiden und
Sterben zu beenden, das durch Antipersonenminen verursacht
wird, die jede Woche Hunderte von Menschen, überwiegend
unschuldige, wehrlose Zivilpersonen und insbesondere Kin-
der, töten oder verstümmeln, die wirtschaftliche Entwicklung
und den Wiederaufbau behindern, die Rückführung von
Flüchtlingen und Binnenvertriebenen erschweren und noch
Jahre nach ihrer Verlegung weitere schwerwiegende Folgen
nach sich ziehen,

davon überzeugt, dass alles getan werden muss, um wirk-
sam und koordiniert zur Bewältigung der Herausforderung
beizutragen, welche die Räumung der auf der ganzen Welt
verlegten Antipersonenminen darstellt, und ihre Vernichtung
sicherzustellen,

in dem Wunsche, im Hinblick auf die Unterstützung der
Betreuung und Rehabilitation von Minenopfern, einschließ-
lich der sozialen und wirtschaftlichen Wiedereingliederung,
ihr Möglichstes zu tun,

erfreut über das am 1. März 1999 erfolgte Inkrafttreten des
Übereinkommens über das Verbot des Einsatzes, der Lage-
rung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonen-
minen und über deren Vernichtung124 und mit Befriedigung
Kenntnis nehmend von den Bemühungen um die Durchfüh-
rung des Übereinkommens sowie von den beträchtlichen
Fortschritten, die bei der Bewältigung des weltweiten Land-
minenproblems erzielt wurden,

unter Hinweis auf die vom 3. bis 7. Mai 1999 in Maputo
abgehaltene erste Tagung der Vertragsstaaten des Überein-
kommens und die in der Erklärung von Maputo bekräftigte
Verpflichtung zur vollständigen Beseitigung der Antiperso-
nenminen125,

sowie unter Hinweis auf die vom 11. bis 15. September
2000 in Genf abgehaltene zweite Tagung der Vertragsstaaten
des Übereinkommens und auf die Erklärung der zweiten Ta-
gung der Vertragsstaaten, in der sie ihre Verpflichtung bekräf-
tigen, alle Bestimmungen des Übereinkommens umfassend
und vollinhaltlich durchzuführen126,

ferner unter Hinweis auf die vom 18. bis 21. September
2001 in Managua abgehaltene dritte Tagung der Vertragsstaa-

123 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Australien,
Bahamas, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivi-
en, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam,
Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dä-
nemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominica, Do-
minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Frankreich, Gabun,
Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Ka-
tar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Lesotho, Liberia,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia,
Malediven, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mo-
sambik, Namibia, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger,
Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay,
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Moldau, Ruanda, Rumäni-
en, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Slo-
wakei, Slowenien, Somalia, Spanien, St. Kitts und Nevis, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Toba-
go, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan,
Tuvalu, Uganda, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Zentralafrikanische Republik und Zypern.

124 Siehe CD/1478.
125 Siehe APLC/MSP.1/1999/1, Teil II.
126 Siehe APLC/MSP.2/2000/1, Teil II.
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ten des Übereinkommens und auf die Erklärung der dritten
Tagung der Vertragsstaaten, in der sie ihre standhafte Ver-
pflichtung bekräftigen, sowohl die Antipersonenminen voll-
ständig zu beseitigen als auch gegen die heimtückischen und
unmenschlichen Wirkungen dieser Waffen vorzugehen127,

unter Hinweis auf die vom 16. bis 20. September 2002 in
Genf abgehaltene vierte Tagung der Vertragsstaaten des
Übereinkommens und auf die Erklärung der vierten Tagung
der Vertragsstaaten, in der sie ihre Verpflichtung bekräftigen,
ihre Anstrengungen auf denjenigen Gebieten, die am unmit-
telbarsten mit den humanitären Hauptzielen des Übereinkom-
mens verbunden sind, weiter zu verstärken128,

sowie unter Hinweis auf die vom 15. bis 19. September
2003 in Bangkok abgehaltene fünfte Tagung der Vertrags-
staaten des Übereinkommens und auf die Erklärung der fünf-
ten Tagung der Vertragsstaaten, in der sie sich verpflichten,
sich ein Jahr vor ihrer ersten Überprüfungskonferenz mit neu-
er Tatkraft darum zu bemühen, verminte Gebiete zu räumen,
den Opfern zu helfen, die gelagerten Antipersonenminen zu
vernichten und den universalen Beitritt zu dem Übereinkom-
men zu fördern,

mit Befriedigung feststellend, dass weitere Staaten das
Übereinkommen ratifiziert haben beziehungsweise ihm bei-
getreten sind, sodass jetzt insgesamt einhunderteinundvierzig
Staaten die Verpflichtungen aus dem Übereinkommen for-
mell akzeptiert haben,

dem Wunsch Nachdruck verleihend, alle Staaten für den
Beitritt zu dem Übereinkommen zu gewinnen, sowie ent-
schlossen, nach besten Kräften auf seine weltweite Geltung
hinzuwirken,

mit Bedauern feststellend, dass Antipersonenminen nach
wie vor weltweit bei Konflikten eingesetzt werden, was
menschliches Leid zur Folge hat und die Entwicklung in der
Konfliktfolgezeit behindert,

1. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen über das
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der
Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernich-
tung124 noch nicht unterzeichnet haben, ihm unverzüglich bei-
zutreten;

2. fordert alle Staaten, die das Übereinkommen unter-
zeichnet, aber noch nicht ratifiziert haben, nachdrücklich auf,
es unverzüglich zu ratifizieren;

3. betont, dass es wichtig ist, dass das Übereinkommen
voll und wirksam durchgeführt und eingehalten wird;

4. fordert alle Vertragsstaaten nachdrücklich auf, dem
Generalsekretär die in Artikel 7 des Übereinkommens ver-
langten vollständigen Informationen fristgerecht zu unterbrei-
ten, mit dem Ziel, die Transparenz und die Einhaltung des
Übereinkommens zu fördern;

5. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen noch
nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch nicht beige-
treten sind, auf freiwilliger Basis Informationen bereitzustel-
len, damit die weltweiten Anstrengungen zur Minenbekämp-
fung wirksamer werden;

6. fordert alle Staaten und anderen in Betracht kom-
menden Parteien erneut auf, im Hinblick auf die Förderung
und Unterstützung der Betreuung, der Rehabilitation sowie
der sozialen und wirtschaftlichen Wiedereingliederung von
Minenopfern, der Aufklärungsprogramme über die Minenge-
fahr, der Räumung der auf der ganzen Welt verlegten Antiper-
sonenminen und der Gewährleistung ihrer Vernichtung sowie
bei der Erzielung entsprechender Fortschritte zusammenzuar-
beiten;

7. bittet und ermutigt alle interessierten Staaten, die
Vereinten Nationen, die sonstigen in Betracht kommenden in-
ternationalen Organisationen oder Institutionen, die Regio-
nalorganisationen, das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz und die in Betracht kommenden nichtstaatlichen Orga-
nisationen, sich an dem auf der ersten Tagung der Vertrags-
staaten des Übereinkommens festgelegten und auf den späte-
ren Tagungen der Vertragsstaaten weiter ausgebauten Ar-
beitsprogramm für die Zeit zwischen den Tagungen zu betei-
ligen;

8. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Arti-
kel 12 Absatz 1 des Übereinkommens die notwendigen Vor-
bereitungen zur Einberufung der ersten Überprüfungskonfe-
renz des Übereinkommens vom 29. November bis 3. Dezem-
ber 2004 in Nairobi zu treffen;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Namen
der Vertragsstaaten und im Einklang mit Artikel 12 Absatz 3
des Übereinkommens die Staaten, die nicht Vertragsparteien
des Übereinkommens sind, sowie die Vereinten Nationen, die
sonstigen in Betracht kommenden internationalen Organisa-
tionen oder Institutionen, die Regionalorganisationen, das In-
ternationale Komitee vom Roten Kreuz und die in Betracht
kommenden nichtstaatlichen Organisationen einzuladen, als
Beobachter an der ersten Überprüfungskonferenz teilzuneh-
men, und dringt darauf, dass möglichst hochrangige Vertreter
an einem am Ende der Überprüfungskonferenz stattfindenden
Konferenzteil auf hoher Ebene teilnehmen;

10. beschließt, den Punkt "Durchführung des Überein-
kommens über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der
Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und
über deren Vernichtung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

127 Siehe APLC/MSP.3/2001/1, Teil II.
128 Siehe APLC/MSP.4/2002/1, Teil II.
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